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Anpassung Statuten / Beiblatt 
Am 09. November 2002 wurde in Stäfa die Gründung des neuen Zürcher 
Turnverbandes (ZTV) vollzogen. 
Bei den Statuten ist daher eine Anpassung nötig. Folgende Artikel werden  
angepasst: 
Seite 1: ALLGEMEINES 
1) Im Text verwendete Abkürzungen: 
 Kantonaler Frauenturnverband Zürich KFZ wird ersetzt durch: 
 Zürcher Turnverband ZTV 
 
Seite 2: I. NAME, STELLUNG, ZWECK 
Art 2 Die Riege ist Mitglied des Zürcher Turnverbandes (ZTV) und gehört
 dadurch auch dem Schweizerischen Turnverband (STV) an, deren 
 Statuten und Reglementen sie sich unterstellt. 
 
Seite 6: V. FINANZEN (KASSAWESEN) 
Art 38: Art und Höhe der Mitgliederbeiträge werden durch die GV festge- 
 legt. Der Mitgliederbeitrag beträgt in jedem Falle maximal Fr. 100.00 
 bis zu dessen Aenderung durch die GV. 
Die Aenderung des Art 38 wurde an der ord. GV 2001 beschlossen. 
 
Seite 7: VII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
Art.47 bleibt mit folgendem Zusatz: Statutenrevisionen bedürfen der Geneh- 
 migung des Zürcher Turnverbandes (ZTV). 
Art.48 Für alle Fälle, die nicht ausdrücklich in diesen Statuten festgelegt sind, 
 gelten sinngemäss die Statuten des Zürcher Turnverbandes (ZTV) 
 und die gesetzlichen Bestimmungen (ZBG Art. 60ff). 
Art.50 .....treten nach Genehmigung durch den Zürcher Turnverband (ZTV) 
 unverzüglich in Kraft. 
 
Dieses Beiblatt wird an der 30. ordentlichen Generalversammlung vom 
03. Februar 2003 abgegeben. 


